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Anfrage zur Kostenerstattungspauschale des Landes Hessen je aufgenommenen Flüchtling im Kreis 
Bergstraße 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
im Dezember 2015 wurde zwischen dem Land Hessen und den kommunalen Spitzenverbände eine 
Vereinbarung hinsichtlich der Finanzierung der Kosten für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen 
getroffen. Demnach hat man sich, den Kreis Bergstraße betreffend, auf eine Erstattungspauschale in Höhe von 
940,00 Euro je Monat und Person geeinigt. Diese Erstattungspauschale verminderte sich auf 343,00 Euro je 
Person und Monat, wenn der Leistungsbeziehungsberechtigte den Rechtskreis von SGB II (Hartz4) zugeordnet 
werden konnte. Jetzt klagen andere Landkreise (z.B.: Darmstadt-Dieburg; Fachbereichsleiterin Sabine 
Stockhardt) darüber, dass das Land Hessen die Erstattungspauschale von 343 Euro rückwirkend zum 
01.01.2017 auf 120 Euro gekürzt habe, was zu erheblichen Einnahmeverlusten für den Kreis führe. 
 
Die AfD-Fraktion stellt folgende Fragen: 
 

1. Für wie viele Personen konnte der Kreis Bergstraße die Erstattungspauschale von 940 Euro/Monat im 
Jahr 2017 vereinnahmen. Bitte die Werte für die Monate Januar 2017 bis September 2017 getrennt je 
Monat ausweisen. 
 

2. Für wie viele Personen konnte der Kreis Bergstraße eine Erstattungspauschale von 343 Euro bzw. 120 
Euro vereinnahmen?  Auch hier bitte die Werte differenziert nach Monat für den Zeitraum 01.01.2017 
bis 30.09.2017 ausweisen, damit man eine Entwicklung im Zeitverlauf erkennt. 
 

3. Welche Auswirkungen hat die Reduzierung der Erstattungspauschale auf nur noch 120 Euro/Monat 
auf den Kostendeckungsgrad und den Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen des Produktes 
3080 im Finanzplanungszeitraum 2017? 
 

4. Wie hoch sind die monatlichen Vorhaltekosten  des Kreises Bergstraße für die Bereitstellung von 
aktuell nicht genutzten Flüchtlingsunterkünften im Zeitraum Januar 2017 bis September 2017? 
 

5. Welches Ergebnis hat die gemeinsame Arbeitsgruppe zur Weiterentwicklung des LAG 
(Landesaufnahmegesetz) hinsichtlich der Ermittlung tatsächlicher Kosten für die Aufnahme und 
Unterbringung von Flüchtlingen erbracht?  Wurden die Landkreise darüber informiert? 
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Die AfD-Fraktion bittet um schriftliche Beantwortung. 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
für die AfD-Fraktion 

 
Fraktionsvorsitzender 
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